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Marke
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Software

Eingetragenes

Design

(C)

Copyright
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nach Tod
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nicht möglich

Anmeldung erforderlich

12 Monate Schonfrist für

eigene Vorveröffentlichungen

6 Monate Schonfrist für

eigene Vorveröffentlichungen

* nach der von H.B.Cohausz geänderten DIN 34 und neu geschaffenen ISO 16016

Keine Verfahren
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Prüfung
Prüfung
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Prüfung
Prüfung

Immer wieder um

10 Jahre verlängerbar
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Hauptgründe, warum Unternehmen Patente anmelden

Exclusive kommerzielle Nutzung

der eigenen Entwicklung (Monopol)
87%

Strategische Blockade 

von Konkurrenten
82%

Wissensbindung im

Unternehmen
65%

Signalwirkung für Externe

(Kunden, Kapitalgeber, 

Konkurrenten)

60%

Lizenzeinnahmen 27%

Quelle: Befragung von 2600 Unternehmen 2006 durch iwd Köln
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Rechtliche Anforderungen an eine Erfindung

Neuheit

Erfinderische Tätigkeit

Gewerbliche Anwendbarkeit

copat.de
Dr. H. B. Cohausz Rechtliche Anforderungen.ppt
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Pressemeldung:
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(1) Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. 

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie 

ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn 

sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder 

bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit 

Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder 

hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der 

Natur schon vorhanden war. 

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen: 

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; 

2. ästhetische Formschöpfungen;

3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für   

geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für

Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen. 

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten 

Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

PatG § 1
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(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der 

Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der 

Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch 

Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. 

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit 

älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung 

maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind: 

1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich 

eingereichten Fassung;

2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde

ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die

Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr

für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen

Patentübereinkommens gezahlt ist, es sei denn, daß die europäische

Patentanmeldung aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist und

die in Artikel 158 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens genannten

Voraussetzungen nicht erfüllt sind;

3. der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in

der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die

Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist. 

PatG § 3 Neuheit
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Eine Erfindung gilt bereits als veröffentlicht,

wenn für einen Dritten die Möglichkeit bestand,

von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.
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Schutzfähigkeit von Computerprogrammen

 

Algorithmus,

Konzept,

Ideen

Quelltext, 

Programmiersprache,

Source

Ausführbares

Programm,

Maschinensprache

(exe.file)

KompilierenSchreiben

Kein Schutz durch 

das Urheberrecht

Schutz durch das Urheberrecht 

§ 69a UrhG

Schutz durch das Patent,

wenn technischer Inhalt erfinderisch

Schutz von Software.ppt

Übersetzung von der 

Programmiersprache

in die Maschinensprache

durch ein Programm

Übersetzung des 

Konzepts in die 

Programmiersprache

durch einen 

Programmierer

Das Urheberrecht schützt nur die neue Form der enthaltenen Information und nicht dem Werk zugrunde liegende Ideen und Grundsätze. 

Eine besondere Schöpfungshöhe wird nicht gefordert. Damit ist es im wesentlichen ein Schutz gegen Kopieren.

Das Patentrecht schützt die technische Idee, die neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit basieren muss.

Software ist „als solche“ durch Patente nicht schutzfähig. Aber ein Patentschutz ist möglich, 

wenn durch ein Programm ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. 
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Aufgabe wegen

nahem Stand der Technik

schicksal.ppt

techn. nicht durchführbar

schutzfähig

aber 

nicht benutzt

schutz-

fähig

und

benutzt

nicht marktfähig

Schicksal von Patent-

und Gebrauchsmusteranmeldungen

ca. 

25%

ca. 5%

ca. 10%

ca. 10%

ca. 20% ca. 30%

aktiver

Schutz

passiver

Schutz

andere techn. Lösung
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Beispiel:

Lineal plus Kamm

Beispiel:

Schreibstift plus Leuchte
Licht erlaubt Schreiben im Dunkeln

Aggregation = Ideen wirken aufeinander nicht ein

und damit nicht erfinderisch

Kombination = Ideen wirken aufeinander fördernd ein

und damit erfinderisch
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Ca. 50%

der Patente

können

durch nahen

Stand der 

Technik

zu Fall

gebracht

werden.

Ca. 50% der Patente können

durch alternative Lösungen 

umgangen werden.

Nur ca. 25% 

der Patente sind 

rechtsbeständig und 

können nicht 

umgangen werden.

(Lizenznahme?)

Wie stark sind in der Regel erteilte Patente?

Stärke von Patenten.ppt
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Nach intensiven Vorrecherchen 

können nur noch ca. 20% der Patente

durch nahen Stand der Technik

zu Fall gebracht werden.

Bei breit formulierten Patentansprüchen 

können nur noch ca. 20% der Patente  

durch alternative Lösungen 

umgangen werden.

Ca. 75% 

der Patente sind dann 

rechtsbeständig und 

können nicht 

umgangen werden.

Wie stark sind erteilte Patente,

wenn zuvor gut recherchiert und breit formuliert wurde?

Stärke von Patenten2.ppt
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Produkt
ohne 

wesentliche

Verbesserung

Geschmacksmuster

für neues Design

Gebrauchsmuster

für kleine

Verbesserungen

Wenn Ingenieuren nichts einfällt:

kleinerfindg.ppt
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EinspruchsverfahrenPrüfungsverfahren

Anmeldetag Offenlegung Erteilung

Entschädigung

nach Lizenz 33 PatG
18 Monate Schadensersatz 139 PatG

und Unterlassung

Rechte des Patentinhabers

Rechte des Patentinhabers-fett.ppt
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Anmeldetag

4. März 1906

Veröffentlichung

19. November 1906

Robert von Lieben, Wien

Deutsches Patent 179 807

Anmeldetag

25. Oktober 1906

Lee de Forest, New York

US-Patent 841 387 Veröffentlichung

15. Januar 1907

Erfindung der Verstärkerröhre
Die Verstärkerröhre wurde fast gleichzeitig unabhängig voneinander von Robert von Lieben, Wien und Lee de Forest New York 

erfunden. Von Lieben hat die Entwicklung wenige Monate vor de Forest zum Patent angemeldet. Der Anmeldetag von de Forest lag

aber vor der Veröffentlichung des von Lieben-Patentes, so dass de Forest an seinem Anmeldetag die von Lieben-Erfindung nicht 

kennen konnte. Bekannt war bis dahin nur der Glühkathoden-Detektor von Fleming. 

Verstärkerröhre.ppt
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Aufbau von Patentansprüchen

Mit Ansprüchen wird der Schutzumfang eines Patentes oder Gebrauchsmusters bestimmt, 

d.h. in den Ansprüchen sind die Merkmale genannt, für die der Inhaber des Schutzrechtes Schutz beansprucht. 

Diese Merkmale dürfen von einem Dritten nicht benutzt werden. Andernfalls verletzt er das Schutzrecht. 

Eine Verletzung liegt aber nur dann vor, wenn zumindest der Anspruch 1 (oder ein Nebenanspruch*) verletzt wird.

* Ein Nebenanspruch ist ein zweiter Hauptanspruch, der eine vom Hauptanspruch unabhängige Erfindung enthält, die aber zur Erfindung des Hauptanspruch einheitlich sein muss.

Erfindung

Stand der

Technik

1.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dadurch gekennzeichnet,

dass xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hauptanspruch

Oberbegriff

Kennzeichen

( = Schnittmenge von 

Stand der Technik 

und Erfindung)

( = gegenüber dem 

Stand der Technik 

neue Merkmale)



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

Anspruch 1

(Hauptanspruch)

Anspruch 2

(Unteranspruch)

Anspruch 3

(Unteranspruch)

Anspruch 4

(Unteranspruch)

Anspruch 5

(Unteranspruch)

Lehre muss verletzt sein.

Lehre kann verletzt sein.

Unteransprüche sind für den Notfall bestimmt. So wird die Lehre 

von einem oder mehreren Unteransprüchen in den Hauptanspruch 

aufgenommen, wenn sich im

• Prüfungsverfahren,

• Einspruchsverfahren oder

• Nichtigkeitsverfahren

zeigt, dass die Lehre des Hauptanspruchs 

vollständig oder teilweise aus dem Stand der Technik bekannt ist.

Zudem sind Unteransprüche im Verletzungsverfahren hilfreich, wenn 

z.B. ein Merkmal des Hauptanspruchs nicht verletzt wird, dagegen aber 

Merkmale eines oder mehrerer Unteransprüche.

Durch Unteransprüche kann ein Patent oder Gebrauchsmuster nicht 

unnötig beschränkt werden, da sie bedeuten, dass ihre Merkmale sein 

können aber nicht sein müssen. Erst durch Aufnahme ihrer Merkmale in den 

Hauptanspruch führen sie zu einer Beschränkung.

Ein Anspruch 1 beschränkt dagegen stets ein Patent oder 

Gebrauchsmuster, so dass er sorgfältig formuliert werden muss.

Ansprüche01.ppt

Warum Ansprüche in Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen?

Mit Ansprüchen wird der Schutzumfang eines Patentes oder Gebrauchsmusters bestimmt, 

d.h. in den Ansprüchen sind die Merkmale genannt, für die der Inhaber des Schutzrechtes Schutz beansprucht. 

Diese Merkmale dürfen von einem Dritten nicht benutzt werden. Andernfalls verletzt er das Schutzrecht. 

Eine Verletzung liegt aber nur dann vor, wenn zumindest der Anspruch 1 (oder ein Nebenanspruch*) verletzt wird.

* Ein Nebenanspruch ist ein zweiter Hauptanspruch, der eine vom Hauptanspruch unabhängige Erfindung enthält, die aber zur Erfindung des Hauptanspruch einheitlich sein muss.
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Bewertung einer Erfindung nach  
 Technik,  

 Marktfähigkeit,  

 Schutzfähigkeit und  

 Anwendbarkeit in einem Unternehmen. 

 

Technik 

Innovationshöhe (kleine Verbesserung,  

    wichtige Erfindung, Basiserfindung) 
Technische Durchführbarkeit 
    (Technische Risiken, Materialprobleme,  

    Genehmigungen,  Prototyp, Erstserie) 

Entwicklungsstand 

Anteil am Produkt 

Zusätzliches Know-how 

Alternative Lösungen 

Umweltbelastung 

 

Marktfähigkeit 

 Marktaufnahme 
     (nach Zeit, Menge und Hindernissen) 

 Marktveränderungen/Marktwachstum 

 Ersparnis/Kosten/Gewinn 

 Entwicklungskosten 

 Werbungskosten 

 Lizenzvergabe, Verkauf 

 Lizenzzahlungen 

 Beteiligungen 

 Arbeitnehmererfindervergütungen 

Schutzfähigkeit 

 Schutz erreichbar 

 Schutzgrösse 

  (Rechtsbeständigkeit, Breite und  

  Anzahl der Ansprüche, Umgehbarkeit) 

 Verletzungsgefahr (Verletzung Rechte Dritter) 

 Angriffsgefahr (Gefahr von Einsprüchen/Nichtigkeitsklagen) 

 Schutzdauer 

 Geltungsbereich (Auslandspatente) 

 Weitere Schutzrechte 

 Marken 

 

Anwendbarkeit in einem Unternehmen 

 Kundenstamm/Vertriebswege 

 Wissen und Erfahrungen der Arbeitnehmer und Führungskräfte 

 Nähe zu bestehenden Produkten/Servicebereichen 

 Vorhandene Geräte/Maschinen/Software verwendbar 

 

 

Diese Faktoren werden in einem Punktesystem bewertet,  

das dem jeweiligen Unternehmen und dessen Zielen angepasst  

werden muss. Aus der Punktsumme kann dann auf den Wert  

in EURO geschlossen werden. 

Innova/bewertung.ppt
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Zwei weitere Schutzrechte

Sortenschutz

Das Vermehrungsmaterial neuartiger Pflanzen wird beim Bundessortenamt

in Hannover auf Grund des Sortenschutzgesetzes geschützt. 

Eine Sorte ist schutzfähig, wenn sie neu, beständig und homogen ist 

und sich durch ein wesentliches Merkmal von bisherigen Sorten unterscheidet. 

Ferner muss ihr ein neuer Name (Sortenbezeichnung) gegeben werden.

Die Sortenschutzdauer beträgt grundsätzlich 25 Jahre, 

bei Hopfen, Kartoffeln, Reben und Baumarten 30 Jahre. 

Halbleiterschutz

Durch das Halbleiterschutzgesetz wird die geometrische Struktur -Topographie-

eines Halbleitererzeugnisses -Mikrochip- geschützt. 

Schutzgegenstand können im Gegensatz zur entsprechenden Regelung in den USA 

nicht nur der Halbleiterchip als solcher, sondern z.B. auch die Masken 

oder das Layout zu dessen Entwicklung sein. 

Im Unterschied zu technischen Schutzrechten, wie Patent oder Gebrauchsmuster, 

wird ausschließlich die geometrische Gestaltung des Mikrochips geschützt 

und nicht seine technische Funktion oder sein technologischer Aufbau. 

Voraussetzung für den Schutz einer Topographie ist nach § 1, Abs.1, S.1, 

dass diese "Eigenart" aufweist. 
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Patente und Gebrauchsmuster schützen technische Erfindungen, 

wenn sie neu und erfinderisch sind (für einen Fachmann nicht naheliegend).

Die Veröffentlichung einer Erfindung vor der Anmeldung beim Patentamt ist schädlich, 

so das die Erfindung nicht mehr angemeldet werden kann. 

Nur beim Gebrauchsmuster darf eine Erfindung innerhalb von 6 Monaten vor dem 

Anmeldetag veröffentlicht werden, wenn die Veröffentlichung auf der Ausarbeitung 

des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht (6-monatige Neuheitsschonfrist).

Gebrauchsmuster unterscheiden sich von Patenten dadurch, 

dass sie nur 10 statt 20 Jahre laufen, keine Verfahren schützen 

und eine 6-monatige Schonfrist bieten.

Eine Erfindung ist etwas vom Menschen völlig neu geschaffenes, 

was in der Natur bisher nicht existierte, wie z.B. das Rad. Eine Entdeckung ist 

dagegen bereits in der Natur vorhanden und wird nur vom Menschen entdeckt 

und ist damit nicht patentierbar, wie z.B. eine physikalische Formel.

Der Inhaber eines Patentes kann Dritten ein Benutzen der Erfindung verbieten 

(Anspruch auf Unterlassung) und fordern, dass der ihm entstandene Schaden 

ersetzt wird (Anspruch auf Schadensersatz).

Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken 

und Handlungen zu Versuchszwecken sind keine Patentverletzung.

Merke: Patent-materiell

2


